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Zentral « ißrftfunßgfrimmtffton.

Sitjung
Montag ben 12. Dftober 1896,

»ormittagS tjatb 11 Upr,
int SBurean be8 ©cfjtoetgertfcien @e«

»er6eberetnS in gürtd).

Sraïtanben:
1. SBeridjt über bie Sebtlinggprüfungen ßro 1896.
2. ©ntwarf'Steglement für bie Sebrlingéprûfungen.
8. ©nttourf-Slnleitunge«.
4. @ntwnrf>Siplom.
5. ®ntmurf=Slnmelbeformular.
6. ©ntwurf--9îegifterformular für bie ©eftionen.
7. gadjprüfungen ber 23erufgberbänbe.
8. Slnorbnungen für bie näätftjäbrigen Prüfungen.
9. Sériât über bie Sefirltnggarbeitenaugftellung in ®enf.

10. 23ericï)t über bert S3efucf) ber Sanbegaugfiettung burd)
erftprämierie Seljrltnge.

11. SJeridjt über bie prberung ber Serufgleljre beim SDteifier.

©ufimtfftottêteiefen.

Ser ©eniraloorftanb beg ©djweiger. ®ewerbebereing bat
auf Antrag feiner ©ubfornmiffion folgenbe 33efcE)tüffe gefaxt,
roeldje ben ©eftionen unb intereffierten Greifen gnr borläufigen
Senntnig unb Prüfung borgelegt werben:

a. betreffenb bag tneitere SJorgeben:
1. Sag bei ber (inquête über Siegelung beg ©ubmiffiong»

tmfeng bon gablreidjen SSerWaltnngen unb ©eftionen
eingelangte SJtatertal foil geficbtet, berarbeitet unb in
einem tjj.ft ber „®etoerblieben Qeitfragen" beröffenilitbt
werben.

2. Ser .©eniraloorftanb legt gugletdj mit biefem SSerid&t

ben ©eftionen bie bon ber ©nbfommtffion borberatenen
Stormen für ein etnbeitltdjeg ©ubmtffiongberfabren gur
Sigfuffton unb SSegutadjtung bor.

3. Siejenigen etbgenöffifdjen, fantonalen unb prtbaten
äSerwaltungen, welche an ber ©nquête fiel) beteiligt
baben, werben eingelaben, ibre ®utad)ien über ben
éeriibt nnb bie borgefc&lagenen Stormen abgugeben
unb fidj namentlich barüber gu aufeern, ob fie bereit
Wären, fold&e Stormen fünftig bei Vergebung bon Sir«

beiten anguwenben.
4. ®eftüfet auf bie eingelangten ©utaüjten wirb ber ©entrai»

borftanb im fjtübjabr 1897 feine Slnträge ber Siele«

giertenberfammlung gur befinitiben SSefdjlufjfaffung bor«

legen.
5. Sie bon ber Selegierten » JBerfammlung fefigefefcten

Sîormen flnb (ebentuell gemeinfam mit anbern ge»

werblichen ^Bereinigungen) ben fämtlidjen etbgenöffifdjen,
fantonalen, ©emetnbe« unb anbern grßfjera SSerwal«

iungen, welche öffentliche Sirbetten gu hergeben haben,

gur praftifdjen Slnwenbung anguempfefilen.
6. Ste ©eftionen finb eingelaben, audj tljrerfeitg bei ben

fantonalen unb ©emeinbeberwaltungen iljreg fßeretng«

für
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Praktische Diktier für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung, der

KUîîsi im Halibwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Malter Kenn-Ksldinghansen.

XII. A/Z
l-F Band.

Nrgm fir Ne sWà DZblikàen des schweif. Gewerbeveràs.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischen Schmiede- und Wagnermeistervereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 2V Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den St». September àGNS.

WiHeOnch: recht z« machen jedermann,
eine Kunst, die niemand Kann.

Schweizerischer Gewerdeverein.

Central - Prüfungskommission.

Sitzung
Montag den 12. Oktober 1896,

vormittags halb 11 Uhr,
im Bureau deS Schweizerischen Ge-

Werbevereins in Zürich.

Traktanden:
1. Bericht über die Lehrlingsprüfungen pro 1896.
2. Entwurfs Reglement für die Lehrlingsprüfungen.
3. Entwurf-Anleitungen.
4. Entwurf-Diplom.
ö. Entwurf-Anmeldeformular.
6. Entwurf-Registerformular für die Sektionen.
7. Nachprüfungen der Berufsverbände.
8. Anordnungen für die nächstjährigen Prüfungen.
9. Bericht über die Lehrlingsarbeitenausstellung in Genf.

1V. Bericht über den Besuch der Landesausstellung durch
erstprämierte Lehrlinge.

11. Bericht über die Förderung der BeruMehre beim Meister.

Submisfionswesen.

Der Centralvorstand des Schweizer. Gewerbevereins hat
auf Antrag seiner Subkommisfion folgende Beschlüsse gefaßt,
welche den Sektionen und interessierten Kreisen zur vorläufigen
Kenntnis und Prüfung vorgelegt werden:

a. betreffend das weitere Vorgehen:
1. Das bei der Enquête über Regelung des Submissions-

wisens von zahlreichen Verwaltungen und Sektionen
eingelangte Material soll gesichtet, verarbeitet und in
einem H.ft der „Gewerblichen Zeitfragen" veröffentlicht
werden.

2. Der Centralvorstand legt zugleich mit diesem Bericht
den Sektionen die von der Subkommisfion vorberatenen
Normen für ein einheitliches Submtssionsverfahren zur
Diskussion und Begutachtung vor.

3. Diejenigen eidgenössischen, kantonalen und privaten
Verwaltungen, welche an der Enquête sich beteiligt
haben, werden eingeladen, ihre Gutachten über den

Bericht und die vorgeschlagenen Normen abzugeben
und sich namentlich darüber zu äußern, ob sie bereit
wären, solche Normen künftig bei Vergebung von Ar-
besten anzuwenden.

4. Gestützt auf die eingelangten Gutachten wird der Central-
vorstand im Frühjahr 1897 seine Anträge der Dele-
giertenversammlung zur definitiven Beschlußfassung vor-
legen.

5. Die von der Delegierten-Versammlung festgesetzten

Normen find (eventuell gemeinsam mit andern ge-
weiblichen Vereinigungen) den sämtlichen eidgenössischen,

kantonalen, Gemeinde- und andern größern Verwal-
tungen, welche öffentliche Arbeiten zu vergeben haben,

zur praktischen Anwendung anzuempfehlen.
6. Die Sektionen sind eingeladen, auch ihrerseits bei den

kantonalen und Gemeindeverwaltungen ihres Vereins-
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